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Amt/Abteilung: 

Hauptamt 

Datum: 18.09.2018 

Aktenzeichen: 

10.23.01.00 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 17.09.2018 Vorberatung  N 

Stadtrat 25.09.2018 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Wahl einer ehrenamtlichen Richterin bzw. Richters des Oberverwaltungsgerichtes 

Rheinland-Pfalz 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat schlägt dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 

 

Herrn Dr. Thomas Bals, Hans-Boner-Straße 4, 76829 Landau in der Pfalz, geb. am 13. Mai 

1958 in Hildesheim, Zahnarzt 

 

als ehrenamtlichen Richter vor.  

 

Begründung: 
 

Die Amtszeit der gegenwärtig beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz tätigen 

ehrenamtlichen Richterinnen und Richter endet am 31. Dezember 2018. Die 

Wahlausschüsse dieser Gerichte müssen daher rechtzeitig Neuwahlen durchführen. 

 

Mit Schreiben vom 26. März 2018 hat uns die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

zur Einreichung der Vorschlagslisten aufgefordert. Für das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-Pfalz ist 1 Person als ehrenamtlicher Richter oder Richterin vorzuschlagen. 

 

Die Auswahl der vorzuschlagenden Personen basiert auf dem nach dem 

Sitzverteilungsverfahren Sainte Lague-Schepers ermittelten Ergebnis der Wahl zum 

Stadtrat. Auf dieser Grundlage wurden mit Schreiben vom 3. April 2018 die Fraktionen 

von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FWG und Pfeffer und Salz gebeten, geeignete 

Personen für das Amt der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter vorzuschlagen. 

 

Die CDU-Stadtratsfraktion hatte Herrn Peter Lerch vorgeschlagen. Der Präsident des 

Oberverwaltungsgerichtes hat mitgeteilt, dass Herr Lerch, der vom Stadtrat in der 

Sitzung am 19. Juni 2018 vorgeschlagen wurde, aufgrund seiner Tätigkeit im 

öffentlichen Dienst nicht zum ehrenamtlichen Richter gewählt werden kann. Für ihn ist 

daher dem OVG ein neuer Vorschlag zu unterbreiten.  

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 
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Schlusszeichnung: 
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